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Für Bestellungen, Anfragen zur Warenverfügbarkeit und Auslieferung wenden Sie sich bitte an:

arvato media GmbH
VVA-Vereinigte Verlagsauslieferung
Abteilung D6H1
An der Autobahn
DE 33310 Gütersloh

Hotline 2008/2009
Wir sind für Sie da

Telefon: +49 (0)5241/80-72734 (Ortsalpha A-H)
+49 (0)5241/80-40962 (Ortsalpha I-Z)
+49 (0)5241/80-40961
Fax: +49 (0)5241/80-94267
E-Mail: carletto@bertelsmann.de

Drei Zahlungsmöglichkeiten stehen Ihnen
zur Auswahl.
a) Generell ohne Skonto
b) Mit und ohne Skonto
c) Bankeinzug, sofern Ihre Genehmigung
Herrn Frank Schell,
frank.schell@bertelsmann.de,
Tel. 05241/801254 vorliegt.

Mit diesem Info-System erhalten Sie alles Wissens-
werte rund um den Status Ihrer Bestellung.
1.  Fakturstatus und Verbleib der Order: 	

www.vva-info.de
2.  exakter Inhalt und Gewicht
3.  Auflistung aller Packstücke
4.  Anzeige eines Abliefernachweises für zugestellte 

Sendungen über DHL/UPS.

Bei Fragen zu unseren Produkten steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Di Mi Do Sa So DiMoFr

Bestellung Faktur / Versand Zustellung Bestellung Samstagsfaktur Versand Zustellung

Auf Wunsch kann Ihnen ein verlags- und rechnungs-
übergreifender Sammelbuchungsbeleg als Buchungs-
hilfe via E-Mail zur Verfügung gestellt werden.

Sammelbuchungsbeleg

Die am Samstag bei der VVA über DFÜ eingehenden 
Aufträge werden zu Montag fakturiert. Freitags ein-
treffende Order fließen somit in die Samstagsfaktur 
(Fakturdatum Montag) mit ein.

Samstagsfaktur

Saldenzahlung

TRACY*

Versandkosten

1.	 Der Bestellwert ist maßgeblich: Bis zu einem Be-
stellwert von 200 Euro geht das Porto zu Lasten 
des Kunden. Ab 200 Euro Bestellwert übernimmt 
Carletto das Porto.

2.	 Bei Nachlieferungen übernimmt Carletto immer 
das Porto.

Für Kunden aus Österreich:
Vertretung Berg Toy Handelsagentur
telefonisch: 01/48623 33
per Fax: 01/48623 33 43
via E-Mail: bergtoy@aon.at

Für Deutschland:
Carletto-Team
telefonisch: 06074 / 301 34 52
per Fax: 06074 / 301 34 53
via E-Mail: vertriebsinnendienst@carletto-toys.de



Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand: 01.10.03)
für Lieferungen über die arvato media GmbH (nachfolgend „VVA“ genannt) sowie die Verlegerdienst München GmbH & Co. KG (nach-
folgend „VM“ genannt)

1. Die VVA/VM handelt im Namen und auf Rechnung der sie beauftragenden Lieferanten, nachfolgend „Verlag“ genannt.
2. Transportrisiko
Die Gefahr geht mit Übergabe der Sendung an den Transportführer auf den Besteller über, auch wenn Untergang
und Verschlechterung auf Zufall oder höherer Gewalt beruhen. Ersatz für verloren gegangene oder auf dem Transportweg beschädigte 
Sendungen wird nicht geleistet. Der Besteller bzw. Empfänger muss zur Wahrung seiner Belange innerhalb der von Postanstalt, Spediti-
on, Bahn oder anderen gegebenen Fristen bei diesen den Schadensfall melden. Die Transportkosten trägt der Besteller.
3. Gewährleistung/Lieferverzug/Haftung
Der Inhalt der Sendung gilt als mit der Rechnung übereinstimmend und frei von erkennbaren Mängeln, wenn der Empfänger nicht spä-
testens innerhalb einer Woche nach Eingang der Sendung die Abweichung schriftlich anzeigt oder eine Mängelrüge geltend macht. Bei 
Beanstandungen müssen Datum, Art der Sendung, Inhalt und Nummer der Rechnung angegeben werden. Bei berechtigter Beanstan-
dung werden die Mängel durch Ersatzlieferung oder, soweit dies nicht möglich ist, durch Gutschrift behoben. Im Falle des Lieferverzuges, 
der vom Verlag zu vertreten ist, ist vom Besteller zunächst eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird diese ebenfalls schuldhaft nicht 
eingehalten, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Im Übrigen richtet sich die Haftung des Verlages nach gesondert vereinbarten 
oder allgemeinen Haftungsregelungen. Eine Haftung des Verlages in Fällen einfacher Fahrlässigkeit ist grundsätzlich auf den typischer-
weise zu erwartenden Schadensumfang begrenzt und für Folgeschäden und entgangenen Gewinn ausgeschlossen.
4. Teilleistungen
Die Bestellung kann in Teillieferungen erbracht werden. Kosten für Nachlieferungen gehen zu Lasten des Bestellers.
5. Remissionsrecht
Wurde dem Besteller ein Remissionsrecht eingeräumt und macht er von diesem Gebrauch, so trägt er für die Rücksendung die Kosten 
und die Transportgefahr bis zum Eintreffen der Ware bei der Empfangsstelle der VVA/VM.
6. Abtretung/Zahlung
Die Forderungen des Verlages aus Lieferungen an den Besteller wurden an die VVA abgetreten. Zahlungen können daher mit schuldbe-
freiender Wirkung nur an die VVA erfolgen. Sie sind jeweils zu den auf den Rechnungen
vorgesehenen Terminen zu leisten.
7. Zahlungsverzug
Im Falle des vom Besteller zu vertretenden Verzuges mit mindestens zwei Forderungsfälligkeiten werden die gesamten übrigen Forde-
rungen sofort fällig. Es werden Verzugszinsen in banküblicher Höhe berechnet.
8. Eigentumsvorbehalt
Die von der VVA/VM gelieferte Ware (incl. Streckengeschäft) bleibt Eigentum des Verlages bis zur restlosen Bezahlung aller bestehen-
den Haupt- und Nebenforderungen aus vorangegangenen und künftigen Lieferungen der VVA/VM. Der Besteller ist berechtigt, die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr im eigenen Namen an Dritte zu veräußern. Sämtliche 
aus der Weiterveräußerung resultierenden Forderungen gegen seine Kunden tritt der Besteller bereits jetzt zur Sicherung sämtlicher 
bestehender und künftiger Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Verlag an diesen ab. Besteht zwischen dem Besteller 
und seinem Kunden ein Abtretungsverbot, ist der Besteller zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nicht ermächtigt. Der Besteller 
ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt, solange er seine eigenen Zahlungs-verpflichtungen im Rahmen der geltenden 
Zahlungsziele erfüllt. Übersteigt der Wert der für den Verlag bestehenden Sicherheiten die Forderungen des Verlages um mehr als 20 %, 
so kann der Besteller vom Verlag die Freigabe
entsprechender Sicherheiten verlangen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verlag Alle Rechte im Zusammen-
hang mit Eigentumsvorbehaltsrechten gemäß Ziffer 8 sind an die VVA abgetreten. Insoweit ist die VVA insbesondere berechtigt, Ausson-
derungen/ Absonderungen beim Besteller im eigenen Namen durchzuführen.
9. Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial wird, soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht zurückgenommen. Soweit Verpackungsmaterial zurückgenom-
men werden muss, insbesondere Transportverpackungen, hat der Besteller die Kosten des Rücktransportes der Transportverpackungen 
zu tragen.
10. Preisbindung/Vertragsstrafe
Gemäß § 5 des Gesetzes zur Regelung der Preisbindung bei Verlagserzeugnissen (Buchpreisbindungsgesetz) haben Verleger und 
Importeure von Büchern einen Preis einschließlich Umsatzsteuer (Endpreis) für die Ausgabe eines Buches für den Verkauf an Letztab-
nehmer festzusetzen. Gemäß § 3 dieses Gesetzes hat derjenige, der gewerbs- oder geschäftsmäßig Bücher an Letztabnehmer verkauft, 
den nach § 5 festgesetzten Preis einzuhalten, sofern es sich nicht um den Verkauf gebrauchter Bücher handelt. Der Besteller verpflichtet 
sich zur Zahlung einer Konventionalstrafe für jeden Fall des vorsätzlichen oder fahrlässigen Anbietens oder Gewährens unzulässiger 
Nachlässe. Die Vertragsstrafe hat die Höhe des Rechnungsbetrages des angestrebten oder vollzogenen Geschäftes. Sie beträgt bei 
Verstößen von durchschnittlicher Schwere mindestens 1.500,00 € für den ersten Verstoß, 2.500,00 € für jeden weiteren Verstoß und 
5.000,00 € für unzulässige Nachlassangebote an eine Mehrzahl von Abnehmern. Gleiches gilt bei Überschreitung des Ladenpreises. Die 
Vertragsstrafe ist unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Falles unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
geltend zu machen. Der Betrag ist, sofern der Verlag nicht ausnahmsweise Zahlung an sich wünscht, an das Sozialwerk des Deutschen 
Buchhandels oder eine andere vom Verlag zu bestimmende soziale gemeinnützige Einrichtung des Deutschen Buchhandels zu zahlen. 
Der Verlag ist berechtigt, neben oder anstelle der Vertragsstrafe seine sonstigen Rechte geltend zu machen. Der Verlag verpflichtet 
sich die Preisbindung zu überwachen. Er verpflichtet sich ferner gegenüber dem Besteller zur Zahlung einer Konventionalstrafe für den 
Fall, dass er seine gebundenen Preise (einschließlich der Sonderpreise) selbst unterbietet oder schuldhaft die Unterbietung durch Dritte 
veranlasst. Abs. 10.2 gilt entsprechend. Die Konventionalstrafe kann für alle Betroffenen als Gesamtgläubiger (§ 428 BGB) nur einmal 
und nur von dem Preisbindungsbevollmächtigten des Sortiments, Herrn RA Dr. Giessen, Kassel, zur Zahlung an das Sozialwerk des 
Deutschen Buchhandels geltend gemacht werden.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Gütersloh. Als Gerichtstand in Zahlungsangelegenheiten ist, je nach Höhe des Streitwertes, Gütersloh oder Bielefeld 
vereinbart, soweit nicht gesetzlich ein anderes Gericht zwingend zuständig ist. Der Besteller kann auch an seinem Sitz verklagt werden.
12. Geltungsbereich
Für Warenbezüge des Bestellers vom Verlag über die VVA/VM gelten diese Liefer- und Zahlungsbedingungen; weitergehende oder 
entgegenstehende Bedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. 
Für über den vorliegenden Regelungsbereich hinausgehende Sachverhalte könnten weitergehende Bedingungen vereinbart werden.


